
Vertragsbedingungen des Kreises Coesfeld  
 

1 Vertragsbestandteile 

1.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

 a) das Auftragsschreiben mit sämtlichen Anlagen (z.B. Leistungsbeschreibung,  

  Zeichnungen, Skizzen) 

 b) etwaige besondere Vertragsbedingungen 

 c) etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen 

 d) diese Vertragsbedingungen 

 e) die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL Teil B) 

1.2 Die VOL/B kann im Internet unter www.vergabe.nrw.de oder im Dienstgebäude des Auf-

traggebers zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 

1.3  Anderslautende Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers 

werden nicht Bestandteil des Vertrags.  

1.4 Durch die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen wird die Wirksamkeit des 

Vertrags im Übrigen nicht berührt. 

2 Preise 

 Die im Angebot angegebenen Preise sind – wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart 

ist – feste Preise, durch die sämtliche Leistungen des Auftragnehmers einschließlich 

Fracht, Verpackung, Erstellung von Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen und 

dergleichen in deutscher Sprache und sonstige Kosten und Lasten abgegolten sind. 

 Für das Vertragsverhältnis gilt die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentli-

chen Aufträgen. 

3 Ausführung der Leistung 

3.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Gegenstände zu liefern, die im Zeitpunkt der 

Lieferung den in der Bundesrepublik Deutschland durch die gesetzlichen Unfallversiche-

rungsträger in Kraft gesetzten Unfallverhütungsvorschriften (autonome Rechtsnormen), 

den sonstigen Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten technischen, 

sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. 

3.2 Der Auftragnehmer bleibt für die Leistung auch dann verantwortlich, wenn dem Auf-

traggeber die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Pläne, Zeichnungen und 

Berechnungen vorgelegt wurden und er nach diesen bestellt hat. 

3.3 Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten alle zur Verhütung von Personen- und Sach-

schäden notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Das gilt besonders für Vorsichtsregeln, 

die nach den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zur Sicherung 

seiner Arbeitnehmer erforderlich sind. 

3.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, sich von der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung 

zu unterrichten. Dazu sind ihm auf Wunsch die Ausführungsunterlagen zur Einsicht vor-

zulegen, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Zutritt zu den in Betracht kom-

menden Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen zu gewähren. 

3.5 Ausführungsunterlagen, Beschreibungen, Zeichnungen und Muster, die der Auftrag-

nehmer erhalten hat, bleiben Eigentum des Auftraggebers. Sie sind dem Auftraggeber 

nach Ausführung des Auftrags kostenfrei zurückzugeben. 



3.6 Betriebs-, Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen und dergleichen sind auch ohne 

besondere Vereinbarung der zu erbringenden Leistung in deutscher Sprache beizufügen. 

3.7 Der Auftragnehmer hat 

a) bei der Übertragung von Teilen der Leistung (Unterauftrag) nach wettbewerblichen 

Gesichtspunkten zu verfahren, 

b) dem Unterauftragnehmer auf Verlangen den Auftraggeber zu benennen, 

c) dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen – insbeson-

dere hinsichtlich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen – zu stellen, als 

zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind, 

d) bei der Einholung von Angeboten für Unteraufträge regelmäßig kleine und mittlere 

Unternehmen bevorzugt zu beteiligen, soweit dies mit der vertragsgemäßen Ausfüh-

rung des Auftrags zu vereinbaren ist, 

e) Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen 

Auftrag handelt, 

f) sich bei Großaufträgen zu bemühen, Unteraufträge an kleine und mittlere Unter-

nehmen in dem Umfang zu erteilen, wie er es mit der vertragsmäßigen Ausführung 

der Leistung vereinbaren kann. 

3.8 Die vereinbarte Ausführungsfrist ist verbindlich. 

 Schwierigkeiten, die der fristgerechten Fertigstellung der Leistung oder Einhaltung der 

Lieferfrist entgegenstehen, hat der Auftragnehmer unter Angabe der Gründe und der 

zur Behebung der Schwierigkeiten getroffenen Maßnahmen dem Auftraggeber unver-

züglich schriftlich anzuzeigen. Die gilt auch dann, wenn der Auftraggeber nicht Empfän-

ger der Leistung ist. 

3.9 Für Sachschäden haftet der Auftraggeber lediglich bei vorsätzlichem oder grob fahrlässi-

gem Verhalten seiner handelnden Organe (§§ 89, 31 BGB) oder Erfüllungsgehilfen (§ 278 

BGB). Eine Haftung ohne Verschulden und eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist 

bei Sachschäden ausdrücklich ausgeschlossen; das gilt auch für einfache Fahrlässigkeit 

bei der Auswahl, Anleitung oder Überwachung von Verrichtungsgehilfen und bei der Be-

schaffung von Vorrichtungen oder Gerätschaften (§ 831 BGB). Soweit keine Haftung des 

Auftraggebers besteht, haften auch seine Organe oder Erfüllungsgehilfen nicht. Dassel-

be gilt für seine  Verrichtungsgehilfen, es sei denn, ihnen fällt Vorsatz oder grobe Fahr-

lässigkeit zur Last. 

 Ansprüche nach den Grundsätzen der Amtshaftung (Art. 34 GG, § 839 BGB) bleiben 

ebenso  unberührt wie die Haftung für Personenschäden (Schäden an Leben, Körper und 

Gesundheit). 

3.10 Hat der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Arbeitnehmern des Auftrag-

nehmers Ersatz zu leisten wegen Personen- oder Sachschäden, die bei oder gelegentlich 

der Ausführung des Auftrags entstanden sind, so steht ihm Rückgriff gegen den Auftrag-

nehmer zu, wenn die Schäden durch Verschulden des Auftragnehmers oder seiner Ar-

beitnehmer herbeigeführt worden sind. 

4 Änderung der Leistung 

 Bei marktgängigen serienmäßigen Erzeugnissen, für die Preise je Einheit im Vertrag vor-

gesehen sind, 

 ist der Auftragnehmer verpflichtet, Mehrleistungen bis zu 10 v.H. der im Vertrag fest-

gelegten Mengen zu dem im Vertrag festgelegten Preisen je Einheit zu erbringen 



 begründen Minderungen bis zu 10 v.H. der im Vertrag festgelegten Mengen keinen 

Anspruch auf Änderung der im Vertrag festgelegten Preise je Einheit. 

Auf Verlangen sind neue Ausführungsfristen zu vereinbaren. 

5 Anlieferung und Versand 

5.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist – wenn im Auftrag nichts anderes angegeben – die Ver-

wendungsstelle. Diese ist nur montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 14.00 Uhr und 

ggf. nach besonderer Vereinbarung zur Annahme der Lieferung bzw. zur Abnahme der 

Leistung verpflichtet. 

5.2 Die Liefergegenstände sind auf Gefahr des Auftragnehmers frei Verwendungsstelle zu 

liefern. Soweit Entlade- oder Transportgerät erforderlich ist, hat der Auftragnehmer 

hierfür auf eigene Kosten Sorge zu tragen. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer 

keine Hilfskräfte/-mittel zur Verfügung. 

5.3 Der Auftragnehmer hat sich über die Zufahrtmöglichkeiten, örtlichen Verhältnissen und 

sonstigen Gegebenheiten selbst zu unterrichten. Er erklärt ausdrücklich mit der Abgabe 

eines Angebotes, dass er ausreichend Kenntnis hierüber hat und die sich daraus ergebe-

nen Besonderheiten in den Preisen berücksichtigt sind.  

5.4 Verpackungs-, Versand-, Fracht-, und Transportkosten sowie Kosten für die Transport-

versicherung gehen ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. 

6 Rechnung 

6.1 Die Rechnung ist auf die im Auftrag bezeichnete(n) Dienststelle(n) auszustellen. 

6.2 Die Rechnung ist, wenn nichts anderes vereinbart ist, in einfacher Ausfertigung einzu-

reichen. Sofern möglich, ist die Rechnung in elektronischer Form an die zentrale E-Mail-

Adresse rechnungen@kreis-coesfeld.de zu senden. In diesem Fall kann auf eine zusätzli-

che Übersendung in Schriftform verzichtet werden. 

6.3 In der Rechnung ist die Leistung nach dem Wortlaut und in der Reihenfolge der Angaben 

des Auftragsschreibens in Einzelansätzen nach Einheit und Menge auszuführen. Zusam-

menfassende Angaben wie „hergestellt“, „ausgebessert“, „gangbar gemacht“ usw. sind 

ohne nähere Bezeichnung der Leistung nicht zulässig. Abkürzungen, die sich auf ein Leis-

tungsverzeichnis des Auftraggebers beziehen, sind zulässig, wenn die Ausführung nicht 

von der Beschreibung der Leistung abweicht. 

 Auftragnehmer haben die Rechnung mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Net-

topreis) aufzustellen. Von Auftragnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland ist die 

Umsatzsteuer im Falle der Auftragsvergabe mit dem am Tag des Entstehens der Steuer 

(§ 13 UStG) geltenden Steuersatz zu berechnen und am Schluss hinzuzusetzen. 

 Auftragnehmer aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben bei der Aufstellung der Rech-

nung die besonderen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen für den innergemeinschaftli-

chen Erwerb zu beachten. 

6.4 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnung zu be-

zeichnen; die Abschlags- und Teilrechnungen sind laufend zu nummerieren. 

6.5 Enthält ein Preis je Einheit Bruchteile der kleinsten Währungseinheit, so ist mit ihnen 

weiter zu rechnen. 

6.6 Sind Angaben in der Rechnung geändert worden, so müssen die ursprünglichen Anga-

ben lesbar bleiben. 



6.7 Lieferscheine müssen enthalten: 

 Nummer und Datum, 

 Nummer, Datum und Geschäftszeichen des Auftragsschreibens, 

 die lfd. Nummer einer etwaigen Teillieferung, 

 Angaben über Art und Umfang der Lieferung. 

6.8 Ein Anspruch auf Bezahlung der Rechnung besteht nur, wenn ihr prüfungsfähige Unter-

lagen über die Lieferung/Leistung beigefügt sind; dies geschieht in der Regel durch aner-

kannte Stundenverrechnungsnachweise, quittierte Lieferscheine oder Leistungsnach-

weise. Die Stundenverrechnungsnachweise müssen alle Angaben enthalten, die zur Prü-

fung der Rechnung erforderlich sind. Zu den Angaben gehören das Datum, die Bezeich-

nung des Ortes, die Namen und die Qualifikation der Arbeitskräfte (z.B.: Meister, Gesel-

le, Hilfskraft, Auszubildender), die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art 

der Leistung. 

6.9 Zahlungsverzögerungen infolge unvollständig ausgestellter Rechnungen oder fehlender 

Unterlagen fallen dem Auftragnehmer zur Last. 

7 Bezahlung/Abtretung 

7.1 Die Bezahlung wird, soweit nicht weitergehende Vereinbarungen getroffen sind, nach 

Wahl des Auftraggebers innerhalb von 14 Tagen unter Abzug des vereinbarten Skontos 

oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug geleistet. 

7.2 Die Zahlungs- und Skontofrist beginnt mit dem Eingang der prüfungsfähigen Rechnung 

(vgl. Ziffer 6.8) bei der benannten Dienststelle, frühestens jedoch mit dem Zeitpunkt des 

Gefahrübergangs. 

7.3 Zahlungen einschließlich Voraus- und Abschlagszahlungen können um Forderungsbeträ-

ge des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer auch dann gekürzt werden, wenn die 

Forderungsbeträge nicht auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. 

7.4 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. 

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens 

nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug 

und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 

 Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 

7.5 Die Forderung des Auftragnehmers kann nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des Auftraggebers abgetreten werden. 

8 Lösung des Vertrages 

8.1 Der Auftraggeber kann auch dann vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofor-

tiger Wirkung kündigen, wenn 

a) Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber gepfändet werden, es sei 

denn, dass der Auftragnehmer unverzüglich ausreichende Sicherheit anbietet, 

b) der Auftragnehmer den Verpflichtungen nach § 4 Nr. 2 Abs. 1 oder § 4 Nr. 4 VOL/B 

zuwiderhandelt, 

c) der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, 

dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind, mit Rücksicht auf 

ihre Zugehörigkeit zu der Verwaltung des Auftraggebers Vorteile anbietet, verspricht 

oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen 

von Personen gleich, die auf Seiten des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem 

Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind. Dabei ist es gleichgültig, 



ob die Vorteile den genannten Personen des Auftraggebers unmittelbar oder in ih-

rem Interesse ihren Angehörigen oder anderen ihnen nahestehenden Personen oder 

im Interesse des einen oder anderen einem Dritten angeboten, versprochen oder 

gewährt werden. 

8.2 Vor Ausübung der Rechte auf Grund von Punkt 8.1 b) und c) ist dem Auftragnehmer un-

beschadet der Reglung in § 19 Nr. 1 VOL/B Gelegenheit zu geben, unverzüglich zu dem 

Sachverhalt Stellung zu nehmen. 

9 Mängelansprüche 

9.1 Durch die rechtzeitige Mängelrüge wird die Verjährung eines Mängelanspruchs so lange 

gehemmt, bis der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich das Ergebnis seiner Prü-

fung des angezeigten Mangels mitgeteilt oder die Mängelbeseitigung endgültig verwei-

gert hat. Die Verjährung eines Mängelanspruchs beginnt von Neuem, wenn der Auftrag-

nehmer diesen Anspruch durch sein Verhalten anerkennt. 

9.2 Mängelansprüche wegen Verstößen gegen die unter Ziffer 3.1 genannten Vorschriften 

und Regeln können vom Auftraggeber - unabhängig von der übrigen geltenden Verjäh-

rungsfrist - während der gesamten Dauer der betriebsüblichen Nutzung, längstens je-

doch fünf Jahre lang geltend gemacht werden. Tritt die Verjährung nach den gesetzli-

chen Bestimmungen aber später ein als nach Satz 1, so hat es bei den gesetzlichen Best-

immungen sein Bewenden. 
 


